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Gemeinde Reichshof
Hauptstraße 12
51580 Reichshof

Auskunft erteilt: Liane Nagel
Durchwahl: 02261/36-1725
Fax: 02261/368-1725
E-Mail: nag@aggerverband.de

Bei Antwort bitte angeben:

Mein Zeichen: 23-10-fu-gor-nag
Datum: 9. Januar 2023

Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden gemäß 
§ 2 Abs. 2 BauGB sowie die Benachrichtigung von der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

87. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Reichshof in der 
Ortslage Mittelagger und 4. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 20 „Mittelagger – Schönenbacher Straße“

Ihr Schreiben vom 08.12.2022, AZ: III/68 übersandt mit E-Mail vom 08.12.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihr o.g. Schreiben teile ich Ihnen aus Sicht der Abwasserbehandlung mit, dass 
sich das Plangebiet im Einzugsgebiet der Kläranlage Krummenohl befindet. Im 
derzeit gültigen Netzplan ist das Plangebiet nicht komplett enthalten. Es soll im 
Trennverfahren entwässert werden. Gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplanes bestehen keine Bedenken.

Aus Sicht des Bereiches Gewässerentwicklung und –unterhaltung teile ich Ihnen 
nachfolgend mit: 

An der westlichen Grenze des Planbereiches verläuft der Breidenbach. Die 
vorhandene Parkplatzanlage wurde ohne Genehmigung direkt an der 
Böschungsoberkante des Gewässers errichtet. Augenscheinlich wurde dabei auch 
die Neigung der Uferböschung negativ verändert. Gemäß § 31 LWG 
"Gewässerrandstreifen" Absatz (4), ist im Innenbereich nach §§ 30, 34 des 
Baugesetzbuchs ein fünf Meter breiter Gewässerrandstreifen zu berücksichtigen. 
Der Fünf-Meter-Schutzstreifen gilt nicht, wenn das Grundstück im Bereich des 
Gewässerrandstreifens bereits bebaut ist oder dort am 16. Juli 2016 Baurecht 
bestand. Wenn dort zu dem Stichtag bereits Baurecht bestand, ist nur ein Abstand 
von drei Meter (gem. § 97, Abs4 LWG) einzuhalten. Der o.g. Gewässerrandstreifen 
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von drei bzw. fünf Meter bemisst sich ab der Böschungsoberkante des Gewässers. 
Innerhalb des Schutzstreifens ist nach WHG § 38 (4) und LWG § 31 u.a. verboten:

- Bebauungen und dauerhafte Ablagerungen;
- Umgestaltung im Ufer- und Böschungsbereich durch Bodenablagerungen, 

Uferverbau und Einengung des Abflussquerschnittes;
- Massive Grundstückseinfriedungen durch Zäune oder Mauern; das 

Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, die Anpflanzung 
standortfremder Gehölze im Ufer- und Böschungsbereich.

Gemäß § 97 des Landeswassergesetzes ist eine bauliche Anlage an fließenden 
Gewässern innerhalb von drei Metern von der Böschungsoberkante nicht zulässig; 
die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers und seine Anlieger 
haben alles zu unterlassen, was die Sicherheit und den Schutz der Ufer gefährden 
oder die Unterhaltung unmöglich machen oder wesentlich erschweren würde. 
Seitens des Bereiches Fließgewässer bestehen in Bezug auf die Änderung des 
Flächennutzungsplanes und des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 20 nur 
dann keine Bedenken, wenn Folgendes Berücksichtigung findet: 

Da ohnehin einreihig geparkt wird, schlage ich vor, den Parkplatzbereich an die Alte 
Schönenbacher Straße zu verlegen, um den erforderlichen Gewässerrandstreifen 
einzuhalten. Die Anzahl der Parkplätze wird dadurch nicht reduziert.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere  Informationen benötigen, dann wenden Sie 
sich bitte an Frau Funk (Gewässer) unter der Telefon-Nr. 02261/361142 oder Herrn 
Gorres unter der Telefon-Nr. 02261/361160.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand 
gez. Dr. Uwe Moshage











Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 173446, 87. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Reichshof in der Ortslage Mittelagger und 4. Änderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 20 "Mittelagger - Schönenbacher Straße"
Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Datum: 12.12.2022, 08:17
An: "Katja.grunewald@reichshof.de" <Katja.grunewald@reichshof.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens.

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor.

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen
beteiligt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Bärbel Vidal Blanco

Amprion GmbH
Asset Management
Bestandssicherung Leitungen
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund
Telefon +49 231 5849-15711
baerbel.vidal@amprion.net
www.amprion.net
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html

Aufsichtsrat: Uwe Tigges (Vorsitzender)
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick (Vorsitzender), Dr. Hendrik Neumann, Peter Rüth
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HRB
15940
Lobbyregister-Nr. R002477 | EU-Transparenzregister Nr. 426344123116-68
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ERLEBEN, WAS VERBINDET.!T§§§

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
Postfach 10 07 09, 44782 Bochum

Ihre Referenzen

Ansprechpartner

Durchwahl

Datum

Betrifft

III/68 KG
T NL West;  PTI 22,  B 1,  Frank Hermanns

+49 221  ‐ 339815548

15.12.2022

BP Nr. 20 Alte Schönenbacher Str.
4. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Unser Zeichen HeF ‐ 2022 ‐ 254 ‐ 6749

Gemeinde Reichshof
Reichshof-Denklingen
Frau Katja Grunewald 
Hauptstr. 12
51580 Reichshof-Denklingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte(r) Frau Katja Grunewald,

Mit freundlichen Grüßen

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten 
der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI Aktenzeichen KEn ‐ 2022 ‐ 254 ‐ 6749 vom 27.06.2022 Stellung 
genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.

Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes.

Im Auftrag

Frank Hermanns

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

Technische Infrastruktur Niederlassung West, Karl-Lange-Str. 29, 44791 Bochum; 

Besucheradresse: Innere Kanalstr. 98, 50672 Köln | Hausanschrift:  Straße 29, 44791 Bochum 

Postanschrift: Postfach 10 07 09, 44782 Bochum | Pakete: Venloer Str. 156, 50672 Köln

Telefon +49 234 505-0, Telefax +49 234 505-4110, Internet www.telekom.de

Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590

Aufsichtsrat: Niek Jan van Damme (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Maria Stettner, Dagmar Vöckler-Busch

Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262




